
Gemeinde Küsnacht ZH Tiefbau 
 

 
Sichtfelder 
Grundlage:  
Kantonale Strassenabstandsverordnung (SAV vom 19. April 1978 zum Planungs- und Baugesetz 
 
Sichtbereiche, § 16 
Auf der Innenseite von Kurven sowie bei Strassenverzweigungen und Ausfahrten sind Sichtbereiche gemäss dem Anhang zu dieser 
Verordnung freizuhalten. In diesen Sichtbereichen dürfen Pflanzen eine Höhe von 0,8 m nicht überschreiten; zwischen 0,8 m und 3 m 
Höhe dürfen auch keine Teile von ausserhalb wurzelnden Pflanzen hineinragen. Der Grundeigentümer oder Bewirtschafter kann die 
Grenze des Sichtbereichs bei Gemeindestrassen durch die örtliche Baubehörde, bei Staatsstrassen durch den Kreisingenieur des 
kantonalen Tiefbauamtes unentgeltlich bestimmen lassen. 

 

 

 

 

 
 
 


